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Norm

BDG 1979 §92 Abs1 Z4;

BDG 1979 §93 Abs1 idF 2008/I/147;

BDG 1979 §93 idF 2008/I/147;

StGB §32;

StGB §33;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2013/09/0133 E 24. Jänner 2014 RS 1

Stammrechtssatz

Durch die mit der Dienstrechts-Novelle 2008, BGBl. I Nr. 147/2008, erfolgte Novellierung des § 93 BDG 1979 wurde im

zweiten Satz des § 93 Abs. 1 BDG 1979 die Zielsetzung "der Begehung von Dienstp>ichtverletzungen durch andere

Beamte entgegenzuwirken", als zusätzliches Strafbemessungskriterium in das Gesetz eingefügt. Nach der nunmehr

geltenden Rechtslage kommt der spezialpräventiven Erforderlichkeit der Strafe bei der Bemessung daher nicht mehr

eine derart wesentliche Bedeutung wie bisher zu und sind Gründe der Generalprävention wie solche der

Spezialprävention für die Bemessung der Strafe gleichrangig zu berücksichtigen. Ist eine Disziplinarstrafe in einem

bestimmten Ausmaß geboten, um der Begehung von Dienstp>ichtverletzungen durch andere Beamte

entgegenzuwirken, dann haben gegebenenfalls spezialpräventive Überlegungen, die eine solche Disziplinarstrafe nicht

als erforderlich erscheinen lassen würden, demgegenüber zurückzutreten. Dementsprechend enthalten die

Gesetzeserläuterungen (RV BlgNR 24. GP, 1) zu dieser Bestimmung die Aussage, es soll nach der Novelle möglich sein,

dass "bei besonders schweren Dienstp>ichtverletzungen allein schon aus generalpräventiven Gründen eine Entlassung

auszusprechen" sein wird (Hinweis E 15. Dezember 2011, 2011/09/0105).
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